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Ehrungen 

Das Präsidium des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt 
verlieh die 

Ehrennadel des FSA in Gold an         

Thomas Vinzens                                                                      
SV Fortuna Brücken     

Wolfgang Wege                                                                         
BSV 79 Magdeburg          

Bernd Kreuziger                                                                 
SG Handwerk Magdeburg                                            

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt gratuliert sehr 
herzlich und wünscht für die Zukunft alles Gute.     

Jubiläen 

Ihren 50. Geburtstag begeht am 05.04.2018 Sabine 
Ermisch – Mitglied Frauen- und Mädchenausschuss des 
FSA     

Ihren 60. Geburtstag begeht am 30.04.2018 Ute Holze – 
Mitarbeiterin FSA-Geschäftsstelle/Passwesen                                                                

                                                             
Beschlüsse über Änderungen der 
Spielordnung sowie Rechts- und 
Verfahrensordnung des FSA gefasst 

Auf der Verbandsvorstandssitzung am 03.03.2018 wurden 
folgende Änderungen beschlossen (Änderungen in 
fett/kursiv) 

                                                                         
Gültigkeit mit Beschlussfassung ab 03.03.2018:                 

                                                                            
Rechts- und Verfahrensordnung des FSA                              

Änderung § 37    streichen 8 e)                                    

Strafbestimmungen gegen Vereine und Mannschaften 

 8. Je fehlender Schiedsrichter entsprechend § 13                   
Ziffer 6 Spielordnung    - Geldstrafen: 
 
a) …..bleibt 
b) ..…bleibt 
c) ab dem dritten Jahr 
oberhalb der Verbandsliga  - 600 – 1200 € 
Verbands- und Landesliga  - 460 – 700 € 
Landesklasse    - 310 – 500 € 
Kreisebene    - 260 – 350 € 
 
d) ab dem vierten Spieljahr - Geldstrafe von 1600 –  
      2500 € 

- Spielverbot für   
  Mannschaften 

 
e) Bei Verstoß entsprechend 8 c) oder 8 d) ist neben 
der Geldstrafe auch mit Punktabzug, unabhängig von 
der Anzahl der Schiedsrichter, zu erkennen: 
 

- im 3. Jahr: 3 Punkte 
- im 4. Jahr: 6 Punkte 
- ab dem 5. Jahr und den Folgejahren: 9 Punkte 

 
Bei mehreren Schiedsrichtern in unterschiedlichen 
Nichterfüllungsjahren wird der Punktabzug nach dem 
höchsten Jahr bestimmt. Der Punktabzug bezieht sich 
auf die höchstklassige Herrenmannschaft im Landes- 
und Kreisspielbetrieb bzw. bei reinen Frauenvereinen 
auf die höchstklassige Frauenmannschaft. 

 

f) ……bleibt und folgende  

                                                                  

http://www.fsa-online.de/
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Gültigkeit ab 01.07.2018:                                                                           
 

                                                                      
Spielordnung des FSA                                                                       
Änderung Alt § 13 a in Neu § 12 a  
Neu mit der Bezeichnung „Strafbestimmungen für 
Vertragsspieler und Vereine“ 
 
Keine inhaltliche Änderung            
                                                        

 
Spielordnung des FSA                                                       

Änderung § 6 Ziffer 6 a                                                                  
 
Alt:   

Wortlaut der bisherigen Ziffer 6 ersatzlos streichen   
  
Neu:   
(6) Eine nachträgliche Zustimmung kann der 

aufnehmende Verein über DFBnet Pass Online 

beantragen, wenn ihm vom abgebenden Verein eine 

schriftliche Erklärung vorliegt.   

Die Verpflichtungen gemäß vorigem Absatz gelten 

auch in diesem Fall.  

  

 
Rechts- und Verfahrensordnung des FSA 
Ergänzung § 37 Punkt 9 Neu 
 
Die Punkte  9 – 15 im § 37 RuVO werden redaktionell nach 
hinten verschoben als Punkte 10 - 16 
 
§ 37 Punkt 9 Verletzung der Lizenzpflicht auf Ver-
bandsebene 
 
 
a) Verbandsliga 
    Einführung B-Lizenzpflicht 
 
Spieljahr 2018/2019 
Herren:    Geldstrafe bis zu 1000 Euro 
 
Junioren:    Geldstrafe bis zu  350 Euro 
 
 
Spieljahr 2019/2020 
Herren:   - Geldstrafe bis zu 1250 Euro 
   - 6 Pkt. Punktabzug 
 
Junioren:  - Geldstrafe bis zu 500 Euro 
   - 6 Pkt. Punktabzug 
 
 
Spieljahr 2020/2021 
Herren:   kein Startrecht 
 
Junioren:  kein Startrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
b) Landesliga 
    Einführung C-Lizenzpflicht 
 
Spieljahr 2019/2020 
Herren:   Geldstrafe bis zu 500 Euro 
 
Junioren:  Geldstrafe bis zu 250 Euro 
 
 
Spieljahr 2020/2021 
Herren:   - Geldstrafe bis zu 750 Euro 
   - 6 Pkt. Punktabzug 
 
Junioren:  - Geldstrafe bis zu 350 Euro 
   - 6 Pkt. Punktabzug 
 
 
Spieljahr 2021/2022 
Herren:   kein Startrecht 
 
Junioren: Entscheidung 

Jugendausschuss 
   mindestens 350 Euro  
 
 
c) Landesklasse 
    Einführung C-Lizenzpflicht 
 
Spieljahr 2020/2021 
Herren:   Geldstrafe bis zu 500 Euro 
 
 
Spieljahr 2021/2022 
Herren:   - Geldstrafe bis zu 650 Euro  
   - 6 Pkt. Punktabzug 
 
Spieljahr 2022/2023 
Herren:   kein Startrecht                                                          
 
 
d)  Verbandsliga Frauen                                                                                            
     Einführung C-Lizenzpflicht 
 
Spieljahr 2019/20 
 Frauen:  - Geldstrafe bis zu 625 Euro 
   - 6 Pkt. Punktabzug 
 
e)  Landesliga Frauen 
     Einführung C-Lizenzpflicht 
 
Spieljahr 2020/21 
Frauen:   - Geldstrafe bis zu 375 Euro 
   - 6 Pkt. Punktabzug 

 
 

Änderungen Anschriftenverzeichnis 
„FSA-KOMPAKT“ 2017/18 

VfL Halle 96 

Neue Telefonnummern: 
Tel.: 0345/68493580 Geschäftsstelle u. Anrufbeantworter 
Fax: 0345/68493581 


